
Entschließungsantrag 
des Abgeordneten Themessl 
und weiterer Abgeordneter 

betreffend Nein zur vorläufigen Anwendung von CETA 

eingebracht im Zuge der Debatte über Tagesordnungspunkt 1, EU-Erklärungen 
des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers gemäß § 74b Abs. 1 lit b der 
Geschäftsordnung des Nationalrates, in der 136. Sitzung des Nationalrates in 
der XXV.GP am 6.7.2016 

Am Nachmittag des 5.7.2016 wurde bekanntgegeben, dass die nationalen Parlamente 

der EU-Mitgliedsstaaten nun doch über das bereits ausverhandelte 

Freihandelsabkommen der EU mit Kanada (CETA) abstimmen sollen. Die EU­

Kommission beschloss in ihrer wöchentlichen Sitzung am Dienstag, das Abkommen -

anders als zuvor angedacht - nicht als reine EU-Angelegenheit zu behandeln. 

Dies ist demokratiepolitisch sehr zu begrüßen und als ein wichtiger Schritt anzusehen. 

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström unterstrich jedoch: "Wir fordern die 

Mitgliedsstaaten, die uns alle um dieses Abkommen gebeten haben ( .. . ), auch die 

Führung zu zeigen, die nötig ist, um es gegenüber ihren Parlamenten und Bürgern zu 

verteidigen." 

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada namens "CETA", das als 

Blaupause für das noch weit umstrittenere Vertragswerk mit den USA "TTIP" dient, 

könnte nun aber dennoch binnen kurzer Zeit - vielleicht schon im September 2016 -

vorläufig in Kraft treten, ohne dass die nationalen Parlamente zuvor grünes Licht 

gegeben haben. 

Ein Gutachten des Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Dienstes der 

Parlamentsdirektion über rechtliche Fragen in Zusammenhang mit dem Abschluss des 

Freihandelsabkommens mit Kanada (Comprehensive Economic and Trade 

Agreement - CETA), kommt zu dem Schluss, dass ein Ratsbeschluss über die 

vorläufige Anwendung des Abkommens bewirken würde, dass aufgrund des 

Anwendungsvorrangs des Unionsrechts Teile von CETA schon vor Inkrafttreten des 

Abkommens in den Mitgliedstaaten anzuwenden sind. Dies kann jedoch nur Teile 

betreffen, die in die alleinige Zuständigkeit der EU fallen. Eine vorläufige Anwendung 

der mitgliedstaatlichen Teile von CETA vor Genehmigung durch das Parlament ist in 

Österreich aus bundesverfassungsrechtlichen Gründen ausgeschlossen. 

Vor einem allfälligen Beschluss des Rats der EU über eine vorläufige Anwendung ist 

das EU-Parlament vom Rat unverzüglich zu informieren. Aber auch der Nationalrat 

und der Bundesrat sind in diesem Fall vom/von der zuständigen Bundesminister/in 

unverzüglich zu unterrichten und es ist ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. 
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Die vorläufige Anwendung eines Vertrags endet entweder mit Inkrafttreten des 

Abkommens (damit wird die provisorische Bindung in eine endgültige übergeleitet) 

oder mit der (einseitigen) Erklärung der EU oder von Kanada, nicht Vertragspartei 

werden zu wollen. Eine Konsequenz davon wäre, dass die vorläufige Anwendung der 

unionalen Teile von CETA aufrecht bliebe, solange nicht eine entsprechende 

Notifikation der Ratifikationsverweigerung entweder von Kanada oder der EU erfolgt 

ist, selbst wenn die Ratifikation des Abkommens in einem Mitgliedstaat bereits 

gescheitert wäre. 

Ein provisorisches Inkrafttreten des als kompetenzrechtlich "gemischt" zu 

qualifizierenden Abkommens CETA ist aus demokratiepolitischen Erwägungen als 

verfassungsrechtlich bedenklich zu bewerten und einer vorläufigen Anwendung von 

CETA damit eine klare Absage zu erteilen. 

Daher stellen die unterfertigten Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich auf europäischer Ebene gegen eine 

vorläufige Anwendung von CETA auszusprechen." 

L 

Al jJj 
lUttIJ( v,lIM yk 

717/UEA XXV. GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




		2016-07-07T19:04:56+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




